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STARTSCHUSS: PROJEKT E-LADESTATION IN AICHKIRCHEN 
In der Gemeinderatssitzung vom 22.09.2022 wurde einstimmig der Grundsatzbeschluss zur Anschaffung 
von E-Ladestationen in Aichkirchen gefasst. 

Geplant sind die Errichtung von insgesamt drei Ladestationen (uA Ladestation für Fahrräder am 
Sportplatz und Schnellladestation für PKWs beim ehem. Gasthaus Pupeter).  

Mit Unterstützung der BFO GmbH (Bernhard Oberndorfer) erfolgte eine fundierte Projektkalkulation. 
Als Basis für die Auftragsvergabe wurden drei Angebote eingeholt.  

Die gesamten Projektkosten belaufen sich auf rund EUR 180.000,00 (netto) und in weiterer Folge 
werden noch um entsprechende Fördermittel angesucht.  

Das Projekt steht für: 

• eine nachhaltige Sicherstellung der Kommunalsteuer 

• Innovation und Nachhaltigkeit 

• die Schaffung von Infrastruktur für bestehende und zukünftige Betriebe in Aichkirchen 

Die finanzielle Situation der Gemeinde stellt sich aufgrund einer umsichtigen und geordneten 
Finanzgebarung mehr als erfreulich dar. So wird lt. Voranschlag 2023 ein positives Ergebnis der 
laufenden Geschäftstätigkeit von EUR 44.900,00 ausgewiesen und die Pro-Kopf Verschuldung hat sich 
auf EUR 28,0 weiter reduziert. Wir sind somit in der glücklichen Lage nicht zu den 
Härteausgleichsgemeinden zu zählen.  

Diese positive Ausgangslage ermöglicht es uns als Gemeinderat neben  

• dem Erhalt und Ausbau der Infrastruktur für die Feuerwehr (uA Errichtung von 
Löschwasserbehälter),  

• dem Ausbau des Katastrophenschutzes (Anschaffung von zwei Dieselcontainer)  

• dem Erhalt von Kinderbetreuungseinrichtungen 

• …. 

ein Projekt in dieser Form umsetzen zu können. 

Die Errichtung der E-Ladestationen ist ein gemeinschaftliches Projekt des Gemeinderates und jeder 
Gemeinderat steht für Fragen gerne zur Verfügung. Natürlich werden wir euch laufend über den Status 
berichten. 

JUGENDTAXI  
jetzt auch in Aichkirchen 

Das Land Oberösterreich hat sich zum Ziel gesetzt mithilfe eines 

einheitlichen, digitalen JugendTaxi-Konzeptes den Jugendlichen die 

Möglichkeit zu bieten, sicher, einfach und kostengünstig vom Feiern nach 

Hause zu kommen. Im Jahr 2019 startete im Bezirk Vöcklabruck die 

Pilotphase, mit 1. Oktober 2021 wurde das Projekt auf ganz 

Oberösterreich ausgeweitet. Mittlerweile haben sich bereits über 100 

Gemeinden und 27 Taxiunternehmen dazu entschlossen, am digitalen 

JugendTaxiApp-Konzept teilzunehmen - Tendenz steigend. Mit dieser App können die Jugendlichen im 

Alter von 14 – 21 Jahren die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten und von der Verkehrsabteilung 

des Landes geförderten JugendTaxi-Gutscheine bei der Gemeinde holen und auf ihrem Smartphone 

nutzen. Voraussetzung dafür ist lediglich der Besitz der kostenlosen 4youCard – der Jugendkarte des 

Landes OÖ. 

Alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren aus Aichkirchen erhalten 

vom Gemeindeamt noch persönlich eine Information wie der 

Gutscheinerwerb funktioniert. 



ENERGYDRINKDOSE FÜR DAS URENKERL  
Das Taschentuch hier, Getränkedose dort – beim achtsamen Spaziergang fällt so mancher Unrat auf, 

der den Weg in den entsprechenden Kübel nicht findet.  

Doch wie lange bleiben unsere Abfälle in der Natur? 

Das hängt stark von der chemischen Zusammensetzung, der Größe und Dicke des Materials ab und 

kann von einigen Wochen bis zu Jahrhunderten reichen. 

Zwar kann die Bananenschale problemlos in der Biotonne entsorgt und in der Kompostanlage 

innerhalb weniger Wochen abgebaut werden. In der Natur dauert dies jedoch bis zu 2 Jahre. Die 

oberösterreichischen Temperaturen sind einfach nicht tropisch genug.  

Auch das schnell mal aus der Jackentasche gefallene Papiertaschentuch benötigt bis zu 5 Jahre um sich 

zu zersetzen. Kein Wunder, es darf sich ja auch beim Waschen nicht einfach so auflösen. Der 

weggeschnippte Zigarettenstummel verweilt sogar bis zu 7 Jahre in der Natur. 

Metalle bestehen aus anorganischem Material und können nicht verrotten, sondern nur durch 

Korrosion (corrodere = zernagen) Stück für Stück verrosten. Somit könnten auch noch unsere 

Ururur(…)enkelkinder die weggeworfene Aludose im Gebüsch finden. 

Während die Plastikflasche bis zu 5000 Jahre braucht, um sich zu zersetzen, kann ihre Kollegin aus Glas 

unmessbar lang bestehen.  

Die richtige Abfalltrennung und -entsorgung ist somit maßgeblich entscheidend wie wir die Umwelt 

unseren Nachkommen zurücklassen wollen – denken Sie beim nächsten Spaziergang daran! 

 

 
 



HEIZKOSTENZUSCHUSS-AKTION 2022/2023 
Für die Beheizung einer Wohnung, gleichgültig mit welchem Energieträger, wird an sozial bedürftige 
Personen ein Zuschuss gewährt, wenn das monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im 
Haushalt/der Wohnung lebenden Personen die Summe folgender Netto-Einkommensgrenzen nicht 
übersteigt. 

• Alleinstehende: 1.200 Euro  

• Ehepaare/Lebensgemeinschaften: 1.800 Euro 

• für jedes minderjährige Kind: 390 Euro 

• für die erste weitere erwachsene Person im Haushalt: 535 Euro 

• für jede weitere erwachsene Person im Haushalt: 360 Euro  

• Freibetrag Lehrlingsentschädigung: 232,49 Euro 
 

• Es muss sich bei der Wohnung, für die der Heizkosten-/Energiekostenzuschuss beantragt wird, 
um den Hauptwohnsitz handeln, die Wohnung muss sich im Bundesland Oberösterreich 
befinden und ständig bewohnt sein (für Zweitwohnsitze ist kein Zuschuss möglich). 
 

• Ein Heizkosten-/Energiekostenzuschuss kann nur jenen Personen gewährt werden, die auch 
tatsächlich für Heizkosten aufzukommen haben. Demnach ist die Gewährung eines 
Heizkosten-/Energiekostenzuschusses an jene Personen ausgeschlossen, bei denen vertraglich 
sichergestellt ist, dass für ihre Heizkosten Dritte aufzukommen haben (z.B. im Rahmen eines 
Übergabevertrages). Personen, die ihren Brennstoff ausschließlich aus eigenen Energiequellen 
abdecken, haben keinen Anspruch auf einen Zuschuss. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.aichkirchen.at 
 
Abwicklung/Antragstellung 
Das Ansuchen um Zuerkennung des Heizkosten-/Energiekostenzuschusses ist beim Gemeindeamt 
einzubringen. Dort liegen auch die entsprechenden Antragsformblätter auf. Wenn Sie Fragen dazu 
haben, wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Aichkirchen. 
 

Die Antragsfrist läuft vom 2. Jänner 2023 bis 28. April 2023. 
Für sämtliche Anträge gelten die Einkommensverhältnisse des Jahres 2022. 

 
THEATERGRUPPE AICHKIRCHEN 

 

 

Die Aichkirchner Theatergruppe hat in der Vergangenheit viele Jahre für sehr 

lustige Stunden mit ihren Theaterstücken gesorgt. 

Wir möchten das Ganze wieder aufleben lassen und starten daher eine 

Reaktivierung der Theatergruppe. 

Also: Jeder ist gefragt – von Hobbytheaterspieler bis routinierter 

Theaterspieler, von Bühnenaufbauer bis Souffleuse 

Wir hoffen auf eine zahlreiche Rückmeldung, damit wir im Frühjahr 2024 auf 

die Bühne gehen können. 

Wenn auch du gerne dabei sein möchtest, dann bitte melde dich bei: 

Sophie Haider 0650/6780541 

Kerstin Gruber 0676/81410356 

http://www.aichkirchen.at/

